
Allgemeine Geschäftsbedingungen:  Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand 24.09.2003

§ 1 Allgemeines

(1) Für alle Lieferungen, auch solche aus
künftigen Geschäftsabschlüssen, sind
ausschließlich die nachstehenden Bedin-
gungen maßgebend. Bedingungen des
Kunden  erkennen wir nicht an, es sei
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ih-
rer Geltung zugestimmt.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns
und dem Kunden bei Vertragsschluss ge-
troffen werden, sind im Vertrag schriftlich
festzuhalten. Für spätere Änderungen wird
aus Nachweisgründen Schriftform emp-
fohlen.

(3) Soweit einzelvertraglich oder durch unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts
anderes bestimmt ist, gelten ergänzend die
Geschäftsbedingungen für Handelsge-
schäfte der Vereinigung am Drogen- und
Chemikalien-Groß- und Außenhandel betei-
ligten Firmen (Drogen- und Chemikalienver-
ein, Hamburg), VDC-AGB in der jeweils gül-
tigen aktuellen Fassung. Diese stellen wir
auf Anforderung zur Verfügung. Im Übrigen
gelten die INCOTERMS in der jeweils gülti-
gen Fassung ergänzend für die Auslegung
von Vertragsklauseln, insbesondere bei
Exportlieferungen.

(4) Die eventuelle rechtliche Unwirksamkeit
eines Teiles der nachstehenden Bedingun-
gen ist auf die Gültigkeit des sonstigen In-
haltes ohne Einfluss.

(5) Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur
gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310
Abs. 1 BGB.

§ 2 Preise und Angebote

(1) Bei Lieferungen aufgrund eines Kontraktes
gelten sämtliche Bedingungen bis zum ver-
traglich festgelegten spätesten Lieferter-
min. Bei Geschäften ohne Kontrakt gilt der
von uns genannte Preis, wenn die Abnah-
me innerhalb einer kürzeren Zeit als 4 Mo-
nate seit Vertragsabschluß vereinbart ist.
Ist eine längere Abnahmefrist als 4 Monate
vereinbart und der Preis zwischenzeitlich
wegen erheblicher Änderungen der Markt-
lage im Vergleich zum Vertragsabschluß
nicht mehr angemessen, so behalten wir
uns das Recht einer Änderung der Ver-
tragsbedingungen vor. Eine Preisanpas-
sung bleibt außerdem vorbehalten, soweit
sich zwischen Vertragsschluss und Liefe-
rung preisbildende Nebenkosten, auf die
wir keinen Einfluss haben, wie z.B. Zölle,
Steuern, Gebühren etc. unvorhersehbar
verändern. Der Kunde kann in diesen Fällen
den Vertrag kündigen.

(2) Die Preise verstehen sich - wenn nicht
anders angegeben - in EUR. Die gesetzliche
Mehrwertsteuer ist in unseren Angebots-
preisen nicht eingeschlossen, sofern Sie
nicht gesondert aufgeführt wird. In der
Rechnung wird sie in der jeweils geltenden
gesetzlichen Höhe gesondert ausgewie-
sen.

§ 3 Verkaufsabschlüsse auf Abruf

(1) Lieferungen aus Verkaufsabschlüssen auf
Abruf müssen innerhalb von 4 Monaten ab-
genommen sein, wenn nichts anderes ver-
einbart ist. Diesbezüglich wird aus Nach-
weisgründen Schriftform empfohlen.

(2) Bei Überschreitung der Abrufsfrist sind wir
berechtigt, nach erfolglosem Ablauf einer
angemessenen Nachfrist Schadenersatz
wegen Nichterfüllung zu verlangen oder
vom Vertrag bzw. von dem noch schw e-
benden Teil des Geschäfts zurückzutreten.

§ 4 Höhere Gewalt u. a.

(1) Fälle höherer Gewalt oder sonstige nicht
verschuldete Unmöglichkeiten der Lieferung
wie auch Streik, Betriebsstörungen aller
Art, Rohstoffmangel, Missernten, Ver-
kehrsstörungen und dergl. auch in der Per-
son unseres Vorlieferanten, entbinden uns
für die Dauer der Behinderung oder deren
Nachwirkung von der Lieferpflicht. Zu einer
Nachlieferung der auf diesen Zeitpunkt ent-
fallenden Menge sind wir nicht verpflichtet,
jedoch berechtigt.

(2) Die Ereignisse berechtigen uns, auch ohne
Schadensersatzpflicht vom Vertrag bzw.
seiner restlichen Erfüllung zurückzutreten.

§ 5 Versand

(1) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes
vereinbart wurde, ist der Erfüllungsort das
Lieferwerk des Auftragnehmers. Diesbe-
züglich wird aus Nachweisgründen Schrif t-
form empfohlen.

(2) Die Gefahr geht auf den Auftraggeber über
sobald die Sendung an die den Transport
ausführende Person übergeben worden ist
oder zwecks der Sendung das Lager des
Auftragnehmers verlassen hat. So gehen
insbesondere etwaige auf dem Beförde-
rungsweg entstehende Beschädigungen
oder Gewichtsverluste zu Lasten des Kun-
den, ebenso Mehrkosten durch Zuschläge
für bsw. Winterfracht, für Beförderung auf
Kleinwässern, für Frachttarif-, Steuer- und
Zollerhöhung, Anschlussgebühren.

(3) Wir sind bei loser Ware aus technischen
Gründen berechtigt, bis zu 10% weniger
oder mehr als die bestellte Menge zu lie-
fern, soweit dies zumutbar ist und der
Kunde keine exakt spezifizierte Leistung
wirksam mit uns vereinbart hat. Maßgeblich
für den Rechnungsbetrag sind in jedem Fall
die tatsächlichen Gewichte bei der
Versendung.

§ 6 Lieferzeit und Haftung

(1) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtung des Auftragge-
bers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten
Vertrages bleibt vorbehalten.

(2) Unsere Verkäufe erfolgen unter dem Vor-
behalt der Verfügbarkeit der Leistung, ins-

besondere der rechtzeitigen und richtigen
Selbstbelieferung. Wir sind verpflichtet, den
Kunden unverzüglich über die Nichtverfüg-
barkeit zu informieren und etwaige erhalte-
ne Gegenleistungen unverzüglich zu er-
statten.

(3) Kommt der Auftraggeber in Annahmever-
zug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, geht die Gefahr eines
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
Verschlechterung der Kaufsache in dem
Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in
dem dieser in Annahme- oder Schuldner-
verzug geraten ist. In diesen Fällen sind wir
berechtigt, den uns insoweit entstehenden
Schaden, einschließlich etwaiger Mehr-
aufwendungen ersetzt zu verlangen.
Schadensersatzansprüche, die uns gegen
den Kunden zustehen, können von uns
pauschaliert in Höhe von 20 % des Kauf-
preises bzw. des Restkaufpreises verlangt
werden. Dem Kunden bleibt der Gegenbe-
weis vorbehalten, dass uns kein oder ein
geringerer Schaden entstanden ist. Weiter-
gehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

(4) Kommen wir in Lieferverzug, haften wir
nicht, wenn wir den Verzug nicht zu ver-
treten haben. Ein Verschulden unserer
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns
zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug
nicht auf einer von uns zu vertretenden
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Ver-
tragsverletzung beruht, ist unsere Scha-
densersatzhaftung auf den vorhersehba-
ren, typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt.

§ 7 Gewährleistung

(1) Offensichtliche Mängel hat uns der Kunde
im Rahmen seiner gemäß § 377 HGB ge-
schuldeten Untersuchungs- und Rüge-
pflichten unverzüglich nach der Lieferung,
versteckte Mängel unverzüglich nach
Kenntnis mitzuteilen, andernfalls gehen sei-
ne Gewährleistungsansprüche verloren.
Diesbezüglich wird aus Nachweisgründen
Schriftform empfohlen. Im Falle der Not-
wendigkeit von Laboruntersuchungen sind
die Proben dem Labor unverzüglich nach
Erhalt der Lieferung zu übergeben.

(2) Allgemeine Waren- und Leistungsbeschrei-
bungen gelten im Zweifel nicht als Be-
schaffenheitsvereinbarung. Hierzu bedarf
es einer konkreten Verabredung. Das gilt
auch bei einem Kauf nach Muster.

(3) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt,
sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfül-
lung in Form einer Mangelbeseitigung oder
zur Lieferung einer neuen mangelfreien
Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseiti-
gung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck
der Mangelbeseitigung erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Transport-,
Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tra-
gen, soweit sich diese nicht dadurch erhö-
hen, dass die Kaufsache nach einem ande-
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ren Ort als dem Erfüllungsort verbracht
wurde.

(4) Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten
oder Minderung verlangen, wenn unsere
Nacherfüllung fehlerhaft ist und die Fehler
nicht sofort behoben werden können,
wenn die Nacherfüllung unzumutbar lange
dauert oder sie von uns abgelehnt wird.
Etwaige Schadensersatzansprüche des
Kunden sind bei der schuldhaften Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten auf
den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden begrenzt und im Übri-
gen ausgeschlossen. Wir haften jedoch
nach den gesetzlichen Bestimmungen, so-
weit der Kunde berechtigte Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit von uns,
unserer Vertreter oder unseren Erfüllungs-
gehilfen beruhen.

(5) Soweit unsere Lieferungen Naturerzeug-
nisse sind und damit handelsüblichen Qua-
litäts- oder Geschmacksabweichungen
unterliegen, sind Gewährleistungsansprü-
che ausgeschlossen, wenn sich die Ab-
weichungen im üblichen Rahmen halten.
Das gilt auch bei Kauf nach Muster (vgl. § 7
Abs. 2 S. 2).

§ 8 Haftungsausschluss

(1) Eine über die vorstehenden Regelungen
hinausgehende Haftung auf Schadenser-
satz ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur
des geltend gemachten Anspruchs ausge-
schlossen, es sei denn, wir haben grob
fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt. Dies
gilt insbesondere für Schadensersatzan-
sprüche aus Verschulden bei Vertragsab-
schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzun-
gen oder wegen deliktischer Ansprüche
auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823
BGB.

(2) Die Haftung wegen schuldhafter Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch
für die zwingende Haftung nach dem Pr o-
dukthaftungsgesetz.

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns
gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf
die persönliche Schadensersatzhaftung
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitar-
beiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Zahlung

(1) Zahlung erfolgt netto gegen Vorlage der
Dokumente, sonst netto Kasse, soweit
nicht etwas anderes vereinbart wurde.
Diesbezüglich wird aus Nachweisgründen
Schriftform empfohlen.

(2) Befindet sich der Kunde in Zahlungsver-
zug, gelten hinsichtlich der Folgen die ge-
setzlichen Regeln. Wir behalten uns vor, ei-
nen weitergehenden Schaden nachzuwei-
sen.

(3) Eine Aufrechnung gegen unsere Forderun-
gen ist ausgeschlossen, soweit nicht die

Gegenforderungen unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind.

(4) Scheck- und Wechselzahlungen gelten erst
bei Gutschrift auf unseren Konten als Er-
füllung. Diskontspesen und Wechselsteuer
sind sofort fällig. Einziehungs- und Dis-
kontspesen gehen zu Lasten des Kunden.
Für rechtzeitige Vorzeigung, Protestierung,
Benachrichtigung und Zurückhaltung des
Wechsels bei Nichteinlösung, übernehmen
wir keine Haftung.

(5) Im Rahmen des Scheck/Wechsel-
Zahlungsverfahrens schreiben wir Zahlun-
gen, die an uns im Zusammenhang mit der
Diskontierung erfolgen, nur vorbehaltlich
der Einlösung des Wechsels gut.

(6) Unser verlängerter Eigentumsvorbehalt und
die uns zustehenden Sicherungen gelten
bis zur vollständigen Freistellung aus den
Eventualverbindlichkeiten. Weiterhin weisen
wir darauf hin, dass uns eventuell durch
die Bank in Rechnung gestellte Zinsen für
die Zeit zwischen Fälligkeit und Einlösung
des Wechsels zu Lasten des Kunden ge-
hen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

(1) Alle von uns gelieferte Ware bleibt bis zur
vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleg-
lich zu behandeln und sie auf eigene Kos-
ten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahls-
schäden ausreichend zum Neuwert zu
versichern. Er ist berechtigt, die Ware im
Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsfüh-
rung zu verkaufen oder zu verarbeiten. Bei
vertragswidrigem Verhalten des Kunden,
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir
berechtigt, die Ware zurückzunehmen. In
der Zurücknahme der Ware durch uns liegt
ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach
Rücknahme der Ware zu deren Verwer-
tung befugt, der Verwertungserlös ist auf
die Verbindlichkeiten des Bestellers – ab-
züglich angemessener Verwertungskosten
– anzurechnen.

(2) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen
Dritter hat uns der Kunde unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir
Klage gegen den Dritten erheben können.
Der Kunde haftet neben dem Dritten als
Gesamtschuldner für die gerichtlichen und
außergerichtlichen Kosten einer Klage.

(3) Im Falle des Verkaufs darf der Kunde den
vollen Erlös in Empfang nehmen, er ist je-
doch verpflichtet, ihn in Höhe unserer Wa-
renforderung unverzüglich an uns weiter-
zugeben. Wird die Ware an unseren Kun-
den nicht bar bezahlt, so besteht die Einig-
keit zwischen dem Kunden und uns, dass
die Forderung aus dem Verkauf mit ihrer
Entstehung in Höhe unserer Verkaufsfor-
derung abgetreten ist.

(4) Wird die Ware mit solcher des Kunden oder
anderer Lieferanten vermischt, so werden
wir entsprechend dem Wert unserer Vor-
behaltsware im Zeitpunkt der Vermischung

Miteigentümer. Soweit die gelieferte Ware
vor der Bezahlung be- oder verarbeitet
wird, bleibt sie in jeder Be- oder Verarbei-
tungsstufe und auch als fertige Ware unser
Eigentum. Der Kunde tritt uns im Voraus
das Miteigentums- oder das Eigentumsrecht
an den vermischten oder bearbeiteten Wa-
ren ab, er verwahrt sie für uns mit der
Sorgfalt eines Kaufmannes.

(5) Erfolgt Weiterveräußerung, und zwar
gleichgültig ob unbearbeitet, bearbeitet oder
verarbeitet, vor der vollständigen Bezah-
lung, so darf dies nur unter Eigentumsvor-
behalt erfolgen. Als vereinbart gilt gleich-
zeitig, dass mit der Weiterveräußerung alle
Ansprüche des Kunden gegen seine Ab-
nehmer, insbesondere auf Zahlung des
Kaufpreises, an uns abgetreten sind. Wir
können verlangen, dass der Kunde uns die
abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug er-
forderlichen Angaben macht, die dazuge-
hörigen Unterlagen aushändigt und den
Schuldnern (Abnehmern) die Abtretung
mitteilt. Wir sind stets berechtigt, den Ab-
nehmer von der Abtretung selbst zu ver-
ständigen, verpflichten uns jedoch, die For-
derung nicht einzuziehen, solange der
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus
den vereinnahmten Erlösen nachkommt,
nicht in Zahlungsverzug gerät und insbe-
sondere kein Antrag auf Eröffnung eines
Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens ge-
stellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

(6) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden
Sicherheiten auf Verlangen des Kunden in-
soweit freizugeben, als der realisierbare
Wert unserer Sicherheiten die zu sichern-
den Forderungen nicht nur vorübergehend
um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl
der freizugebenden Sicherheiten obliegt
uns.

§ 11 Produktbeobachtungspflicht

Der Kunde verpflichtet sich, unverzüglich
die Firma Plantextrakt von Problemen des
Endverbrauchers im Umgang bzw. in der
Anwendung von Plantextrakt-Produkten in
Kenntnis zu setzen. Dazu ist es erforder-
lich, durch eine entsprechende Kennzeich-
nung der Endverbraucherverpackung, die
eingesetzten Partien zurückverfolgen zu
können.

§ 12 Gerichtsstand und Erfüllungsort

(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist
Vestenbergsgreuth Gerichtsstand und Er-
füllungsort. Wir sind jedoch berechtigt, den
Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht
zu verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland; die Geltung des UN-
Kaufrechts oder anderer internationaler
Handelsabkommen ist ausgeschlossen.

Plantextrakt GmbH & Co. KG
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